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Die Entziehung eines Stellplatzes für die Allgemeinheit wäre unverhältnismäßig, wenn der 
Platz jeweils nur für wenige Minuten täglich – z.B. bei der Anfahrt eines Transportdienstes – 
genutzt werden würde und ansonsten leer bliebe. Gerade in Gebieten mit hohem Parkdruck 
wäre dies der Anwohnerschaft nicht vermittelbar. Die Verwaltungserfahrung zeigt, dass dann 
sogar Anfeindungen der mobilitätseingeschränkten Personen durch die Nachbarschaft zu 
befürchten wären.

Fahrzeuge von Pflegediensten verfügen in aller Regel über einen orangen Parkausweis 
„Sozialer Dienst“, der dem Pflegepersonal besondere Parkvorrechte in der Zeit der 
Durchführung der Fürsorgetätigkeiten einräumt. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass das Mobilitätsreferat aus den genannten Gründen keine 
personenbezogenen Behindertenparkplätze einrichtet, wenn die mobilitätseingeschränkte 
Person über gar kein Fahrzeug im Haushalt verfügt; auch nicht tageszeitlich befristet.

Die dem Antrag zugrundeliegende Thematik in der Oetztaler Straße wurde nach Kenntnis des 
Referates zwischenzeitlich so gelöst, dass durch das umsichtige Agieren des Transporter-
fahrers die An- und Abfahrt des Fahrzeugs durch (Mit-)Benutzung einer naheliegenden 
privaten Fläche erfolgt.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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